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Qualitätssicherung & Weiterentwicklung

Wo immer »Diversity« als  

Issue oder Hintergrund-

thema einen Konflikt be-

feuert, sind Diskriminierungsvorwürfe 

nicht weit. Der Gegner ist ein Rassist,  

ein Sexist, behindertenfeindlich oder 

homophob. Einmal geäußert, tendie-

ren solche Vorwürfe auf Grund ihrer  

hohen moralischen Aufladung dazu,  

einen Konflikt zu eskalieren. Dann 

dreht es sich nicht mehr nur um bloße 

Missverständnisse oder Interessendi-

vergenzen, sondern es geht ums Gan-

ze: Verletzung der Menschenwürde 

vs. Infragestellung der Ehre und mora-

lischen Integrität.

Diskriminierungsvorwürfe lassen auch 

ihr Umfeld nicht kalt. Außenstehende 

fühlen sich eingeladen, ins Täter-Opfer-

Spiel einzusteigen und Partei zu ergrei-

fen. Das bedeutet jedoch keineswegs, 

dass sie sich automatisch mit der Ret-

ter-Rolle identifizieren. Nicht selten be-

obachten wir eine kollektive Flucht aus 

der Verantwortung – ein Ignorieren, Ba-

Bernd Fechler

maßliche Opfer eine neue Form von 

Diskriminierung darstellen. Das in sei-

nen/ihren Augen erlittene Unrecht 

wird nicht anerkannt. Statt die Rol-

len »Täter« und »Opfer« klar zu benen-

nen, wird so getan, als stünden sich 

zwei völlig gleichwertige »Konfliktpar-

teien« gegenüber. Vorbehalte auf Op-

ferseite gegenüber Angeboten »neutra-

lisierender« Konfliktvermittlung sind 

allemal verständlich. Und es gibt gra-

vierende Fälle von Diskriminierung, die 

nichts bei der Mediation zu suchen ha-

ben, sondern vor Gericht gehören. 

Gleichwohl fordert die beschuldig-

te Seite zu Recht ein ergebnisoffe-

nes Verfahren ohne Vorverurteilun-

gen. Auch ist es nicht Aufgabe von 

MediatorInnen, die Diskriminierungs-

frage etwa durch das Zusammentragen 

oder Bewerten juristisch relevanter Fak-

ten zu »klären«. Eben dies erhoffen sich 

AuftraggeberInnen, wenn sie uns zum 

Beispiel in einem Mobbingfall als »Kon-

fliktexpertInnen« zu Rate ziehen. Dass 

gatellisieren und andere Formen mo-

ralischer Indifferenz, die den Abwehr-

strategien der beschuldigten Seite sehr 

nahe kommen. Um den Burgfrieden 

und guten Ruf des Teams oder Unter-

nehmens zu wahren, neigen viele Ver-

antwortliche dazu, den Ball flach zu 

halten und im Zweifel lieber das Erle-

ben des Opfers in Frage zu stellen. Oder 

es wird nach MediatorInnen gerufen, 

weil diese ihr Frieden stiftendes Werk 

doch angeblich ohne viel Aufhebens 

(»vertraulich«) und ohne zu präjudizie-

ren (»allparteilich«) vollbringen. 

»Alle Menschen (…) haben  

Anspruch auf gleichen Schutz  

gegen jede Diskriminierung.«

Art. 7, UN-Menschenrechtserklärung

Dabei kann allein schon das Angebot, 

einen Diskriminierungsfall mittels Me-

diation zu behandeln, für das mut-

Mit der Moral am Ende? 
Zum Umgang mit Diskriminierungsvorwürfen in der Mediation

Diskriminierungsvorwürfe gehen an die Substanz – auf beiden Seiten. Und sie können eine Mediation zum 

Platzen bringen – mit guten Gründen. Wie können MediatorInnen handlungsfähig bleiben? Mit der Diskri-

minierungsmatrix lässt sich eine Verständigungsbasis schaffen. Das Erleben der Opfer wird anerkannt und 

die beschuldigte Seite wird in die Lage versetzt, angemessen Verantwortung zu übernehmen. Nicht zuletzt 

hängt eine wirksame Intervention von soliden Rahmenbedingungen ab, die im Vorfeld einer Mediation  

ausgehandelt werden müssen.
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wir uns aus solchen Konflikten nicht 

einfach vornehm zurückziehen können, 

nur weil es mit der Allparteilichkeit et-

was komplizierter wird, versteht sich 

von selbst. Aber was haben wir anzu-

bieten? Was können wir tun, damit ein 

Diskriminierungsvorwurf während ei-

ner Mediation nicht automatisch zum 

Abbruch des Gesprächs führt? Und auf 

welche Rahmensetzungen durch die 

Verantwortlichen müssen wir beste-

hen, wenn der Vorwurf bereits vor der 

Mediation auf dem Tisch liegt? 

Die Diskriminierungs-Matrix  
als Klärungskompass
Nehmen wir zunächst einmal an, der 

Diskriminierungsvorwurf ereignet sich 

während einer bereits laufenden Media-

tion. Ganz gleich, ob er wie eine Bombe 

in das Gespräch hinein platzt oder sich 

der Vorwurf nur subtil andeutet –  

wir intervenieren sofort und fragen 

nach: Was genau hat die klagende Par-

tei erlebt? In wiefern fühlt sie sich da-

durch in ihren Rechten beschnitten, un-

fair behandelt etc.? Was genau war/ist 

daran so schlimm für sie? etc. – Mit sol-

chen Fragen schaffen wir eine Basis. Die 

klagende Partei fühlt sich ernst genom-

men. Was sie zu berichten hat, wird we-

der in Zweifel gezogen noch bagatelli-

siert. Die angreifende Partei wiederum 

gewinnt Zeit, sich zu sammeln, und er-

hält eine erste Möglichkeit, das innere 

Erleben der anklagenden Partei nachzu-

vollziehen. Natürlich bekommt auch sie 

Gelegenheit, Stellung zu nehmen: Wie 

geht es ihr mit diesem Vorwurf? Was da-

von war ihr bereits bewusst/bekannt? 

Wie hat sie die beschriebenen Situatio-

nen erlebt? etc. In dieser Phase richten  

wir unsere Aufmerksamkeit direkt auf 

den Kern des Problems – die morali schen  

Gefühle der KontrahentInnen. Diese gilt 

es vorbehaltlos anzuerkennen.

Um nicht wieder in den Strudel von 

Vorwurf und Gegenvorwurf abzuglei-

ten, präsentieren wir im nächsten 

Schritt ein Modell, das in der antiras-

sistischen Dialogarbeit entwickelt wur-

de (Fechler 2003) und sich mittlerweile 

in vielen Diversity-Kontexten bewährt 

hat. Das Modell knüpft an die ohne-

hin debattierte Frage »War es Absicht 

oder nicht?« an und verbindet sie mit 

der Unterscheidung zwischen interper-

sonellen und strukturellen Formen von 

Diskriminierung. Aus der Kombination 

beider Unterscheidungen in einer Ma-

trix ergeben sich vier unterschiedliche 

Formen von Diskriminierung (Abb. 1). 

Abb. 1: Diskriminierungsmatrix: Formen der 

Diskriminierung/© Bernd Fechler (2003)

D ›
1
: Gesinnungstat = Wenn sich je-

mand auf Grund bestimmter Merk-

male einer anderen Person für berech-

tigt hält, dieser Person zu schaden.  

D ›
2
: Legalisierte Diskriminierung = 

Wenn ein Staat, eine Institution oder 

Gruppe die Zugangs- und Teilhabe-

rechte offiziell an formelle (i. R. objek-

tivierbare) Kriterien der Zugehörig-

keit bindet.  

D ›
3
: Verstrickung = Diskriminierungen, 

die sich quasi »nebenbei« aus unter-

schiedlichsten, »naiven« Formen des 

Alltagsbewusstseins und -handelns 

von Mitgliedern einer dominanten 

Mehrheit ergeben. Es wird eine be-

stimmte »Normalität« gelebt, ohne 

zu bemerken, dass diese »Normali-

tät« oder Alltagspraxis diskriminie-

rende Effekte für andere Menschen/

Gruppen hat.  

D ›
4
: Institutionelle Diskriminierung = 

Wenn eine Institution so funktioniert, 

dass sie, ohne darin ihr Ziel zu sehen, 

bestimmte Menschen (als Mitglieder 

von Identitäts-/Merkmalsgruppen) 

benachteiligt. 

Die Unterscheidung »interpersonal«/ 

«strukturell« ist vielen Menschen 

neu. Selbst wem sie geläufig ist, 

schaut immer wieder verwundert 

und erleichtert auf das Modell, da 

ihm/ihr diese Differenzierung im Ei-

fer des Konflikts verloren gegangen 

war. Die Grenze zwischen »beabsich-

tigt« und »nicht beabsichtigt« dage-

gen ist nicht immer ganz eindeutig 

zu ziehen, weshalb sie in dem Mo-

dell perforiert dargestellt ist: Hät-

te die beschuldigte Partei wissen kön-

nen, welche Folgen ihr Verhalten auf 

andere hatte? Hier taucht die Fra-

ge der Zurechenbarkeit einer Hand-

lung auf: die Unterscheidung zwischen 

»wissend«/«unwissend« und die Mög-

lichkeit einer fahrlässig in Kauf ge-

nommenen (diskriminierenden) Folge.

Die Diskriminierungs-Matrix wird mit 

Beispielen erklärt, die je nach Situation 

und Kontext variieren (Abb. 2).

Abb. 2: Diskriminierungsmatrix – Beispiele/ 

© Bernd Fechler (2010)
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sende Ein-/Aus-
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derbehandlung«
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freiheit für körper-
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Regelungen,  
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deutschen Schul-
systems  
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mit Migrations-
hintergrund  
und aus sozial  
schwachen  
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Der Vorteil des Modells besteht darin, 

dass es die Perspektiven von beiden 

Seiten zusammenzuführen vermag. Da-

mit werden die Chancen erhöht, zu ei-

ner gemeinsamen Situationsbeschrei-

bung zu kommen: 

Die subjektive Betroffenheit der kla- ›
genden Partei wird ernst genommen. 

Sie darf den Vorfall als diskriminie-

rend bezeichnen. Ganz gleich, durch 

welches Phänomen sie sich beein-

trächtigt fühlt – es lässt sich einem 

der vier Felder zuordnen. 

Der beschuldigten Seite wird ermög- ›
licht, sich mit dem Grad der eigenen 

Verantwortung (absichtlich/fahrläs-

sig/unwissend) differenziert ausein-

anderzusetzen.  

Einen Vorfall als für die eine Seite  ›
diskriminierend anzuerkennen heißt 

demnach nicht, sie automatisch 

gleichzusetzen mit einer personali-

sierenden Zuschreibung der anderen 

Seite als »Täter« (Rassist, Antisemit, 

Frauenfeind etc.). 

Befreit von vorschnellen Reflexen im 

Täter-Opfer-Spiel, führt die Arbeit mit 

der Diskriminierungs-Matrix oft zu 

entscheidenden Klärungen. Zu den 

häufigsten Mustern zählen:

Selektives Hören auf dem (mora- ›
lischen) Beziehungsohr: Das Opfer 

klagte über D
1
bis 

4
 (»Wie ich hier be-

handelt werde, das ist Rassismus!« 

oder »Dieser Spruch ist antisemi-

tisch.«), die AdressatInnen hörten  

allein D
1
 (»Ihr seid alle Rassisten!«/ 

»Du bist Antisemit!«). Für das Ehr-

gefühl des Adressaten ein entschei-

dender Unterschied! 

Diskriminierungsvorwurf als   ›
Skandalisierung eines chronischen 

Zustands: Der explizite Diskrimi-

nierungsvorwurf (D
1
) kann für Min-

derheiten ein letztes Mittel darstel-

len, einen permanenten Zustand von 

»beiläufiger« (D
3
) oder strukturel-

ler (D
4
) Diskriminierung endlich ein-

mal ins Bewusstsein der anderen 

Seite zu rücken. Wenn sie das Gegen-

über »auf dem falschen Fuß erwi-

schen« kann, ergreift die sich struk-

turell diskriminiert fühlende Person 

oder Gruppe die Gelegenheit und 

skandalisiert den Vorfall. Schafft die 

Aussprache jedoch Raum für eine Be-

schäftigung mit der zu Grunde lie-

genden, strukturellen Machtasym-

metrie (vgl. Anja Weiß 2001), verliert 

mancher plakative Vorwurf (»Sie ha-

ben mich sexistisch diskriminiert!«) 

schnell an Bedeutung.  

Mobbing ohne Mobber? – Ein spe- ›
zielles D

3
-Phänomen: Teamdyna-

miken, durch die sich Einzelne zu 

Außenseitern »abgestempelt« und 

»gemacht« fühlen, während die 

anderen jegliche Täterschaft em-

pört von sich weisen und stattdes-

sen darüber klagen, wie unendlich 

»penetrant« und »nervig« sich die 

betreffende Person allen »Mindest-

standards von Teamfähigkeit« wi-

dersetzt – Motto: »Selbst schuld 

am eigenen Unglück«. Hier geht es 

nicht um Beziehungen zwischen 

den klassischen Identitätsgruppen, 

die durch die einschlägigen Diskri-

minierungs- bzw. Diversity-Defini-

tionen erfasst werden, sondern um 

viel sublimere Merkmale und Unter-

schiede: Arten zu »sein«, sich zu ge-

ben, zu sprechen, zu lachen – infor-

melle, »grammatische« Regeln des 

Miteinanders (vgl. Simon 2004, S. 

231-235), die die Identität, das Wir-

Gefühl von Gruppen, Teams, Abtei-

lungen und Organisationen bilden. 

Die Betroffenen wissen sich oft nicht 

mehr anders zu helfen, als ihre miss-

liche Lage mit dem Mobbing-Vor-

wurf zu skandalisieren. Und tatsäch-

lich leiden sie oft unter denselben 

Symptomen, wie sie auch durch 

echtes Mobbing ausgelöst werden – 

mit dem Unterschied, dass hier kei-

ne Mobber dingfest gemacht wer-

den können, sondern sich das Elend 

als Nebenfolge eines von vielen Un-

ternehmen geförderten dynamisch 

gelebten »Teamspirit« ergibt (aus-

führlich dazu Fechler 2010). 

Gemeint wie gesagt – eine klare   ›
Täter-Opfer-Konstellation: Die kla-

gende Partei sagt D
1
 und meint D

1
. 

Hier gerät »klassische« Mediation an 

ihre Grenzen – oder muss sie zumin-

dest neu definieren. Voraussetzung 

dafür ist eine intensive BATNA-Klä-

rung mit dem mutmaßlichen Opfer, 

ob es hier nicht juristische Wege be-

schreiten möchte. Soll die Mediati-

on weiter geführt werden, so muss 

sie – zumindest was die Bearbei-

tung dieses Punktes betrifft – me-

thodische Anleihen beim Täter-Op-

fer-Ausgleich machen, die mit dem 

formalen (de jure) Auftraggeber ab-

zustimmen sind.

Kontextklärung vor einer  
Vermittlung – MediatorInnen 
als Ethikberater
Steht der Diskriminierungsvorwurf 

bereits vor der Mediation im Raum, 

hat eine sorgsame Auftragsklärung 

oberste Priorität. Als MediatorInnen 

sollten wir uns nicht nur fragen, ob 

wir allparteilich bleiben wollen, son-

dern ob unser Vermittlungsange-

bot überhaupt Aussichten auf Erfolg 

hat. Dieser hängt entscheidend von 

den Rahmenbedingungen ab, die es 

im Dreieck zwischen MediatorInnen, 

Konfliktparteien und de jure Auftrag-

geberInnen auszuhandeln gilt: Unter 
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welchen Bedingungen sind die Betei-

ligten überhaupt bereit, an einer Me-

diation teilzunehmen? Welche Alter-

nativen zur Mediation stehen ihnen 

offen? Hier sind Einzelgespräche mit 

den Parteien angezeigt, bei denen uns 

– ebenso wie in der Verhandlung mit 

den de jure AuftraggeberInnen – die 

Diskriminierungsmatrix wieder gute 

Dienste leistet (Abb. 3). 

Abb. 3: Wege der Konfliktbearbeitung bei Dis-

kriminierung (rot: mediative/mediationsana-

loge Formen)/© Bernd Fechler (2010)

Ganz entscheidend ist die Haltung der 

de jure AuftraggeberInnen: Wie ste-

hen sie zur Diskriminierungsfrage? 

Wie offen ist die obere Führungsebe-

ne für Feedback bezüglich diskrimi-

nierender Effekte, die sich aus insti-

tutionellen Strukturen (D
4
) oder dem 

Handeln von Führungskräften (D
1
 und 

D
3
) ergeben? Und falls eine echte Tä-

ter-Opfer-Konstellation vorliegt (D
1
 als 

D
1
) – sind die AuftraggeberInnen be-

* Bernd Fechler 

Mediator und Ausbilder BM® und  

Systemischer Organisationsberater  

bei inmedio Frankfurt 

* E-Mail: fechler@inmedio.de 

AutorInneninfo

reit, sich aus ihrer Verantwortungsdif-

fusion zu lösen und klar Position zu 

beziehen? Das Mindeste wäre, der de-

struktiven Dynamik Einhalt zu gebie-

ten. Sodann wäre zu fragen, ob der 

Fall so gravierend ist, dass disziplina-

rische Konsequenzen gezogen wer-

den müssen, oder ob es Spielräume 

gibt für eine mediative Konfliktbear-

beitung im Stil eines Täter-Opfer-Aus-

gleichs? Wie ist das Zusammenspiel 

mit anderen Stakeholdern in der Or-

ganisation (Personalverantwortliche, 

Betriebs-/Personalrat, Gleichstel-

lungsbeauftragte etc.)? Hat der Fall 

das Zeug zum Politikum – und ist er 

es nicht längst? Steht die angeklagte 

Partei nicht sowieso schon auf einer 

internen »Abschussliste«? 

Solche Fragen machen deutlich, dass 

wir als MediatorInnen die Bedeutung 

unternehmensinterner Mikropoli-

tik nicht ignorieren dürfen. Entschei-

dendes hängt von der Klarheit und 

Glaubwürdigkeit der oberen Führungs-

ebene ab. Diese steht nicht selten vor 

schwierigen Entscheidungen. Ein Klas-

siker ist die Abwägung zwischen öko-

nomischen Zielen und Fairnessprin-

zipien. Wieviel Ethik können wir uns 

leisten? Besonders deutlich wird dies,  

wenn sich der Diskriminierungsvor-

wurf gegen anerkannte Leistungsträ-

ger richtet – noch dazu, wenn er von 

einem sogenannten »Minderleister« 

kommt. Oder die Angst vor Präzedenz-

fällen, die als Nachahmungseffekt ei-

ne »Klagelawine« auslösen könnten.

Auftragsklärung kann hier den  

Cha rakter von Ethikberatung anneh-

men. Dabei darf das angedeutete Di-

lemma nicht klein geredet werden: 

Ja, tatsächlich, Moral kostet etwas 

(Leistungsträger verlieren). Aber auch 

auf  
interpersonaler 
Ebene

auf  
struktureller  
Ebene
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 D
1

juristische Mittel:  ›
Anzeige,  
Strafverfolgung
Machteingriff  ›
durch Autoritäten
Selbstwehr   ›
der Betroffenen
Zivilcourage   ›
 

Täter-Opfer-  ›
Ausgleich
Versöhnungs- ›
dialoge

D
2

juristische und   ›
politische Formen 
der Auseinander-
setzung
Gleichstellungs- ›
politiken, Affirma-
tive Action
ziviler   ›
Ungehorsam

mediativ   ›
begleitete   
Verhandlungen
in der Mediation:   ›
Transparenz über 
Gesetze und 
Machtverhält-
nisse schaffen
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D
3

Aufklärung,   ›
politische Bildung 
Protest und   ›
andere Formen 
der Selbsthilfe  
Betroffener 

  ›

klassische   ›
Mediation 
Teamentwicklung ›

D
4

Organisations- ›
entwicklung
Gendermain- ›
streaming;  
Interkulturelle 
Öffnung;  
Diversity  
Management 

Institutionelle  ›
Feedback- 
Schleifen 
Mediation als   ›
Organisations-
entwicklung  
(Kerntke 2004)

Unmoral kann Kosten verursachen, so-

gar recht hohe, das wissen Führungs-

kräfte auch. Entscheidend ist, ob wir 

den Verantwortlichen differenzierte 

Modelle und Verfahrenswege aufzeigen 

können, mit den sehr unterschiedlichen 

Formen und Folgen von Ungleichbe-

handlung, Missachtung und Ausgren-

zung angemessen und fair umzugehen.

»Das falsche Wort 

am falschen Ort 

zur falschen Zeit 

gibt richtig Streit.«

Frantz Wittkamp »Das falsche Wort«
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